
Anlage 2 

 

Kennze ichnungse lemente  

 

( g e m ä ß  §  1 2  d e s  B i o z i d p r o d u k t e g e s e t z e s ,  B G B l .  I  N r .  1 0 5 / 2 0 1 3 ,  

i n  V e r b i n d u n g  m i t  A r t .  6 9  d e r  V e r o r d n u n g  ( E U )  N r .  5 2 8 / 2 0 1 2 )  

 

    

1. Handelsname des Biozidproduktes oder seine 
sonstige Bezeichnung, 

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 40% 

2. Name (Firma), Anschrift und Telefonnummer der 
Zulassungsinhaberin (ggf. können zusätzlich auch 
Name und Adresse vom Hersteller, Importeur oder 
Vertreiber auf der Kennzeichnung aufscheinen), 

Eine schriftliche Mitteilung an die Behörde über den 
Vertreiber ist erforderlich. 

Zulassungsinhaberin: 

Primmed BV 

De Huchtstraat 14 

1327 EE Almere 

Niederlande 

Tel.: +31 (0) 36 533 47 11 

3. Die von der Behörde zugeteilte Zulassungsnummer, AT/2016/00312 

4. Chargennummer oder Benennung der Charge des 
Biozidproduktes und das Verfallsdatum unter 
normalen Lagerungsbedingungen, 

Chargen-Bez. und volle Wirksamkeit bis 
mindestens: siehe separate Prägung 

[Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 5 Jahre] 

5. Bezeichnung eines jeden chemischen Wirkstoffes 
und Angabe seiner Konzentration in metrischen 
Einheiten, wobei die Bezeichnung jedes Wirkstoffes 
gemäß § 14 Abs. 2 und 3 der Chemikalienverordnung 
1999 (ChemV 1999), BGBl. II Nr. 81/2000, zu erfolgen 
hat, 

400 techn. (388 rein) g/kg  N,N-diethyl-m-
toluamide technical (CAS:134-62-3) 

6. Namen der im Biozidprodukt enthaltenen 
gefährlichen Bestandteile gemäß § 24 ChemG 1996 
und den §§ 15 und 16 ChemV 1999, soweit sie nicht 
bereits gemäß Z 5 anzugeben sind, 

Gemisch aus 96% Ethanol (CAS: 64-17-5; 96 % 

Reinheit) und 5% IPA (CAS:67-63-0) 

7. GHS-Piktogramme und 
Signalwort, der beim Umgang 
mit dem Biozidprodukt 
auftretenden Gefahren gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008, 

Piktogramme: 

  

  

Gefahr Achtung   

Signalwort: Gefahr 

8. Gefahrenhinweise  
(H-Sätze)/Standardaufschriften, 
die auf die besonderen 
Gefahren hinweisen, die sich 
aus diesen gefährlichen 
Eigenschaften herleiten, gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008, 

Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht 

entzündbar. 

H319 Verursacht schwere 

Augenreizung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, 

mit langfristiger Wirkung 

9. Sicherheitshinweise  
(P-Sätze)/Standardaufschriften, 
die auf die 

Sicherheitshinweise

: 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 

Verpackung oder 

Kennzeichnungsetikett 



Sicherheitsratschläge in Bezug 
auf die Verwendung des 
Biozidproduktes hinweisen, 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008, 

 

bereithalten. 

P102 Darf nicht in die Hände von 

Kindern gelangen. 

P210 Von Hitze/Funken/offener 

Flamme/heißen Oberflächen 

fernhalten. Nicht rauchen. 

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/A

erosol nicht einatmen. 

P271 Nur im Freien oder in gut 

belüfteten Räumen verwenden. 

P273 Freisetzung in die Umwelt 

vermeiden. 

P305 + 

P351 + 

P338  

Bei Kontakt mit den Augen: Einige 

Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Vorhandene 

Kontaktlinsen nach Möglichkeit 

entfernen. Weiter spülen. 

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: 

Ärztlichen Rat einholen / ärztliche 

Hilfe hinzuziehen. 

P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung 

gemäß den nationalen 

Vorschriften zuführen. 

10. Besonderheiten möglicher 
unerwünschter unmittelbarer 
oder mittelbarer 
Nebenwirkungen und jegliche 
Anweisungen für Erste-Hilfe-
Maßnahmen, 

Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder 
mittelbarer Nebenwirkungen: 

--- 

Anweisungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen: 

Nach Verschlucken:  

1 bis 2 Glas Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen. Niemals einer 
bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Ärztliche 
Hilfe hinzuziehen, wenn der Betroffene sich unwohl fühlt. 

Bei Augenkontakt: 

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.  

Nach Einatmen:  

Person an die frische Luft bringen und in eine komfortable Position 
bringen, die das Atmen erleichtert. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn 
der Betroffene sich unwohl fühlt. 

Im Falle von Hautverletzungen, Hautrötungen oder anhaltendem 
Schmerz nach Verwendung des Produktes einen Arzt aufsuchen. 

 

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43 



11. Anweisungen für die 
Behandlung des Biozid-
produktes und seiner 
Verpackung als Abfall, und 
wenn zutreffend, einschließlich 
eines Verbotes für die 
Wiederverwendung der 
Verpackung, 

Produkt/Produktreste und seine Verpackung sind gemäß den 
nationalen Bestimmungen zu entsorgen! Produkt im Originalgebinde 
aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen. 

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der 
Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, 
Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln. 

12. gegebenenfalls zugeordnete 
EG-Nummer, die sich aus dem 
ELINCS oder EINECS (Artikel 
21 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 
67/548/EWG) ergibt, für 
Biozidprodukte, die Stoffe sind, 

[Trifft nicht zu] 

13. Nennmenge (Nennmasse 
oder Nennvolumen) für 
Biozidprodukte, die Gemische 
sind und die für die Verwendung 
durch nicht berufsmäßige 
Verbraucher bestimmt sind oder 
vorhersehbar durch diese 
verwendet werden, 

200 ml 

14. Art des Biozidproduktes (wie 
Flüssigkonzentrat, Granulat, 
Pulver, Feststoff): 

gebrauchsfertige Flüssigkeit (AL) 

15. Verwendungszwecke, für 
die das Biozidprodukt 
zugelassen oder registriert ist 
oder für die es in Verkehr 
gebracht wird (wie Holzschutz, 
Desinfektion, 
Oberflächenschutz, Antifouling), 

Produkt zum Fernhalten von Stechmücken und Zecken. Auf 
ungeschützte Haut aufsprühen und anschließend mit der Hand 
verreiben. 

 

16. Gebrauchsanweisung und 
Aufwandmenge, ausgedrückt in 
metrischen Einheiten, für jede 
Verwendung gemäß der 
Zulassung, Registrierung oder 
Zweckbestimmung, 

Dauer des Schutzes:  

Stechmücken: bis zu 8 Stunden  

Zecken: bis zu 4 Stunden  

Die Schutzzeit gegen bestimmte aggressive tropische Zeckenarten 
kann kürzer sein. 

Maximal 1 Anwendung pro Tag.(1,67 ul Produkt / cm² Haut) 

Nach dem Duschen oder Baden vor der Anwendung des Produkts gut 
abtrocknen. 

Das Produkt nur auf den unbedeckten Bereich der Haut sprühen.  

Im Abstand von mindestens 15 cm auf die Haut sprühen. 

Zur Anwendung im Gesicht und Hals: Nicht direkt ins Gesicht sprühen 
(in die Hände sprühen und im Gesicht verteilen). 

Nicht zur Verwendung bei Kindern unter 13 Jahren. 

Die vorgeschriebene Anwendungsmenge ist zu beachten. 

Kontakt mit Augen, Schleimhäuten, Nase, Lippen und beschädigter 
Haut vermeiden. 

Nicht in Bereichen von Gelenken, wo Hautfalten entstehen können, 
wie. z. B. Kniekehlen und Ellenbeugen, anwenden.  

Nicht auf geschädigte Haut (z.B. Hautverletzungen, Hauterkrankungen, 
Sonnenbrand…) auftragen. 

Nur in gut belüfteten Räumen oder im Außenbereich verwenden. 

Langärmliges Hemd und/oder lange Hosen sollten getragen werden. 



Bei Sonnenschutzanwendung ist zuerst der Sonnenschutz aufzutragen 
und 30 Minuten einwirken zu lassen. Erst danach ist das Produkt 
aufzutragen. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Hände nach Anwendung nicht zum Mund führen und vor 
Essen/Trinken gründlich die Hände mit Seife und Wasser waschen. 

Das Produkt soll von empfindlichen Gruppen (z. B. Schwangeren) nicht 
verwendet werden, es sei denn, es besteht ein Risiko für die 
Gesundheit aufgrund durch Insekten übertragbare Krankheiten. 

Kontakt mit Kunststoffen (Gläser), Synthetik-/Lederbekleidung und 
lackierten Oberflächen vermeiden. 

Wenn Nebenwirkungen auftreten oder kein Schutz mehr auf der Haut 
benötigt wird, die behandelten Hautstellen waschen. 

Der Schutz des Produktes kann durch Schweiß, Wasserkontakt, 
Abrieb, hohen Temperaturen (>30°C), Wetterverhältnissen etc. 
verringert werden. 

Bei Unwirksamkeit des Produktes ist der Zulassungsinhaber zu 
informieren. 

17. für die biozide Wirkung 
erforderlicher Zeitraum 

[Trifft nicht zu] 

18. Sicherheitswartezeit, die 
zwischen den Anwendungen 
des Biozid-Produktes oder 
zwischen der Anwendung und 
der nächsten Verwendung der 
behandelten Fertigware oder 
dem Zutritt durch Menschen 
oder Tiere zu dem Bereich, wo 
das Biozidprodukt angewendet 
worden ist, einzuhalten ist, 
einschließlich der Einzelheiten 
über Mittel und Maßnahmen der 
Dekontaminierung und die 
Dauer der erforderlichen 
Belüftung von behandelten 
Bereichen, 

[Trifft nicht zu] 

19. Einzelheiten über eine 
angemessene Reinigung der 
Ausrüstung, 

[Trifft nicht zu] 

20. Einzelheiten über 
Vorsichtsmaßnahmen bei der 
Verwendung, Lagerung und 
beim Transport des 
Biozidproduktes (wie 
persönliche Schutzkleidung und 
-ausrüstung, 
Feuerschutzmaßnahmen, 
Abdecken von Möbeln, 
Entfernen von Lebens- und 
Futtermitteln und Anweisungen 
zur Verhinderung der Exposition 
von Tieren) 

Hinweise zur Lagerung: 

Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 5 Jahre bei 25°C. 

 

Nicht in die Umwelt oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

Im Falle einer unbeabsichtigten Freisetzung das austretende Produkt 
mit Hilfe von flüssigkeitsbindendem Material (z. B.: Sand, 
Universalbindemittel, Kieselgur) sammeln und bei der 
Problemstoffsammelstelle  entsorgen. 

 

und, falls zutreffend,  

21. Verwenderkategorien, die 
das Biozidprodukt verwenden 
dürfen, 

nicht berufsmäßige Verwender 



22. Informationen über 
besondere Gefahren für die 
Umwelt, insbesondere im 
Hinblick auf den Schutz von 
Nichtzielorganismen, und zur 
Vermeidung einer 
Gewässerkontamination, 

[Wie unter Punkt 16 angeführt] 

23. Angabe der Risikogruppe, 
der das Biozidprodukt in Bezug 
auf jeden Wirkstoff gemäß den 
§§ 40 Abs. 4 und 48 Abs. 1 des 
ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetzes und den darauf 
beruhenden Verwaltungsakten 
zuzuordnen ist, gegebenenfalls 
das Symbol (Warnzeichen) für 
Biogefährdung gemäß der 
Kennzeichnungsverordnung - 
KennV, BGBl. II Nr. 101/1997, 
Anhang 1.2., für Biozid-
Produkte, deren Wirkstoff ein 
Mikroorganismus, Pilz oder 
Virus ist, 

[Trifft nicht zu] 

24. falls ein Merkblatt beigefügt 
ist, der Satz "Vor Gebrauch 
beiliegendes Merkblatt lesen.", 
und 

[Soweit zutreffend] 

25. sonstige Angaben, soweit 
sie im Zulassungs-, 
Registrierungs- oder 
Meldeverfahren festgelegt 
worden sind. 

[Wie aus dem Bescheid ersichtlich] 
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